
Gebührenordnung Evangelischer Friedhof Kleinheubach  

  

Beschluss des Kirchenvorstands vom  16.11.2021     (Friedhofs-Ausschuss 28.07.2021) 
kirchenaufsichtlich genehmigt am 26.11.21  -   In Geltung seit 30.11.21  
  
  

  
Gebühr €  Kosten Verlängerung € 

(mind. 5 Jahre)  

ERDGRÄBER für Sargbestattungen      

Einzelgrab für 30 Jahre  700,--  23,- /Jahr  

Doppelgrab für 30 Jahre  1.400,--  46,- /Jahr  

Dreiergrab für 30 Jahre  2.100,--  70,-- /Jahr  

Vierergrab für 30 Jahre  2.800,--  93,- /Jahr  

Pflegepauschale bei vorzeitiger Rückgabe  
(bis 5 Jahre vor Ablauf = okay ohne KV;   
6 – 10 Jahre vor Ablauf = muss KV zustimmen)  

30,--/ Jahr   
frühestens 10 Jahre vor Ende der 

Ruhezeit  

  

  

    

ERDGRÄBER für reine Urnenbestattungen 
(kein Sarg möglich!)  

    

Einzelgrab für 15 Jahre für bis zu 2 Urnen  700,--  46,- /Jahr  

Doppelgrab für 15 Jahre für bis zu 4 Urnen  1.400,--  93,-/Jahr  

  

    

  
URNENGRÄBER  

    

Urnengrab in der Urnenplattengrabanlage 
für 15 Jahre für bis zu 4 Urnen  

1.000,-- inkl. Abdeckung   56,-- /Jahr  

      

Urnenwiese für 15 Jahre für 1 Urne 
Beschriftung inklusive  

650,--  42,-- /Jahr  

      

Urnengrab im Urnenrosenfeld für 15 Jahre 
für bis zu 4 Urnen  

1.450,-- inkl. Platte  86,-- /Jahr  
  

      

Urne in schon bestehenden 
SargErdgräbern für 15 Jahre  

Preis entsprechend der  
Verlängerung des bestehenden  

Erdgrabes, mind. 
aber € 90,--  

  

      
  

SONSTIGE GEBÜHREN    

Grabmahlgenehmigung  20,--  

Schreibgebühren für Ausstellung  
des Grabbriefes oder Verlängerung eines Grabplatzes  

20,--  

  

Bei Neubelegung eines bestehenden Grabes muss der Grabplatz stets für die Jahre 

„nachgekauft“ werden, bis wieder die reguläre Laufzeit erreicht ist.  


